
 

Glücksspielstaatsvertrag 
 
 
Sehr geehrter Herr Neugebauer,  
 
um offene Fragen im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag zum 
Glücksspielwesen und dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in 
Deutschland (GlüStV AG, Landtagsdrucksache 16/1566 v. 
31.08.2007) zu klären, beantragt die FDP-Fraktion, folgende 
Personen im Finanzausschuss öffentlich mündlich anzuhören: 
 
• Herrn Charlie McCreevy 

Mitglied der Europäischen Kommission für Binnenmarkt und 
Dienstleistungen 
 

• Herrn Prof. Dr. Rupert Scholz 
Anwaltskanzlei GleissLutz 
 

• Herrn Prof. Dr. Rudolf Streinz 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
 

• Herrn Dr. Rolf Stypmann 
Sprecher der Geschäftsführung der  
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH 

 
Außerdem bitte ich Sie, das anliegende Gutachten des 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes des Niedersächsischen 
Landtages zur Frage der Bedürftigkeit der Notifizierung der 

Finanzausschuss des 
Schleswig-Holsteinischen 
Landtages 
- Der Vorsitzende - 
Herr Günther Neugebauer, MdL 
Im Hause 
 

  08.11.2007 

Wolfgang Kubicki 
                  Fraktionsvorsitzender 

FDP-Fraktion im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag 

Landeshaus, 24171 Kiel 
Postfach 7121 

Telefon: 0431/9881481 
Telefax: 0431/9881496 

E-Mail: wolfgang.kubicki@fdp-sh.de 
Internet: www.fdp-sh.de 

 

FDP Landtagsfraktion Schleswig-Holstein 

lt106
Schleswig-Holsteinischer LandtagUmdruck 16/2569



Entwürfe der Ausführungsgesetze der Länder zum Staatsvertrag 
bei der EU-Kommission als Umdruck zu verteilen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wolfgang Kubicki 

 
 
 
Anlage:  Notifizierungsbedürftigkeit der Ausführungsgesetze der Bundesländer 

zur Umsetzung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in 
Deutschland, 
Gutachten des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes des 
Niedersächsischen Landtages vom 04. Oktober 2007 



Niede rsåichsischer Landtag
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst

FDP-Fraktion
im Niedersächsischen Landtag
Herrn Landtagsabgeordneten
Jörg Bode
Hinrich-Wil helrn-Kopf-Platz 1

30159 Hannover Ansprechparlner¡n: Frau Eppe
Durchwahl: 0511 3030-2221
Unser Zeichen: 0714-891i Auftrag 5787N
Datum: 4. Oktober 2007

Notifizierungsbedilrftigkelt der Ausführungsgesetze der Bundesländer zur Umset-

zung des Staatsvertrages zum Gltlcksspielwesen in Deutschland

Sehr geehrter Herr Bode,

Sie haben uns am 18, September 2007 gebeten zu prüfen, ob der Entwurf des Nieder-

sächsischen Ausf[rhrungsgesetzes zum Glücksspiel-Staatsvertrag der Notifizierung durch

die Europäische Kommission gemäß der Richtlinie 98/34/EG1 0m Folgenden:

RL 9E/34/EG) bedarf und welche Konsequenzen ggf. die darin vorgesehene ,,stillhalte-
frist" für eine Beschlussfassung des Ausführungsgesetzes im Niedersåchsischen Landtag

hätte,

Bislang ist lediglich der Ëntwurf des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutsch-
land (Glücksspielstaatsvertrag - GIUStV) Gegenstand eines Notifizierungsverfahrens. An-
lass für die Eínleitung eines Notifizierungsverfahrens düffte die Regelung des g 4

RichtlinÌe 98/34/EG des Ëuropäischen Parlaments und des Rates vom 22, Juni 1998 über ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technlschen Vorschriften (ABl. L 204 vom 21,07.1999,
S.37), geändert durch Richllinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli
1998 (ABl. L 217 vom 05.08.1998, S. 18) und durch Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. November
2006 zur Anpassung bestimmter Rlchtlinien im Bereich freier Warenverkehr anlässlich des Beitritts Bul-
gariens und Rumänions (ABl. L 363 vom 20.12.200ô, S. 81).
D_ie Richtlinie hätte gemäß Artikel2 der Rlchtlinie 98/48/EG (Artikel 13ZiÍf.3 der antiegenden konsoti-
dierten Fassung) bis zum 5. August 1999 umgeseÞt werden mùssen. Nach unseren Rãcherchen neh-
men wir an, dass elne Umselzung unterblleben ist. Wir gehen aber - wie offénbar auch dio Kommission
in ihrer Stellungnahme zur Notilizierung des Staatsverlragsentwurfs - davon aus, dass die Richilinie se1
Ablauf der Umsetzungsfrist unmittelbar gÌlt, Die Voraussetzungen daf0r (keine korrekte Umselzung trotz
Fristablaufs, hlnreichend bestimmte und unbedingte Richtlinienbesllmmungen, kelne Drittbelasturig) lie-
gen vor.

Anschr¡ft f0r das Poslfach: postfach 44 07, 90044 Hannover, Telofon OSl 1 90304: T€lÊfax O5t I 3030.2g24,
Internel: www.landtag-nledersachson.de, E-lvlafll Uk¡ko.Eppe@lt,ní6dersachsên.de.
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Abs. 4 GlüStV2 gewesen sein. Danach ist das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher
Glücksspiele im Internet verboten.

L Die Frage, ob die Entwürfe der Ländergesetze zu notifizieren sind, ist nach dem Er-
gebnis unserer Prtifung zu bejahen. Sowohl

1. das Zustimmungsgesetz (Artikel 1 des Entwu¡fs des Niedersächsischen Gesetzes
zur Umsetzung des Staatsvertrages zum Glückspielwesen), und zwar in Verbindung
mit $ 4 Abs.4 clüStv, als auch

2. einzelne Ausführungsregelungen (Artikel 2 des Entwurfs des Umsetzungsgesetzes
des staatsvertrages zum Gll¡ckspíelwesen, dort S 28 Abs, 1 Nr, 3 sowie g 2g)

sind notifizierungsbedürftig. Dies folgt daraus, dass es sich bei den unter 1. und 2. ge-
nannten Normen um ,,technische Vorschriften" im Sinne des Artikels I Abs, 1 Unterabs. 1

i.V.m. Artikel 1 Nr, 11 RL 98i34/EG handeltund Ausnahmetatbestände nach Artikel 10
RL 98/34/EG, die die Notifizierungspflicht entfallen lassen, nicht einschlägig sínd. Wir tei-
len damit die Einschätzung der Europäischen Kommissîon vom 24. September 2002 wie
auch des von lhnen beigefügten anwaltlichen Gutachtens, wobei wir im Unterschied zu
diesem meinen, dass dieses Ergebnis sich vor allem schon aus einer differenzierenden
Auslegung des Artikels I Abs. 1 RL 98/34/EG ergibt,s wie im Folgenden ausgeführt wird:

a) Notifizlerungsbedirrftig ist jeder Entwurf einer ,,technischen Vorschrift", bei der es sich
nicht lediglich um eine vollständige Übertragung eÍner internationalen oder europäischen
Norm handelt (Artikel I Abs. 1 Unterabs, 1 RL gB/34/ËG). ,fechnische Vorschriften,, sind
gemäß Artikel 1 Nr, 11 RL 98/34/EG u. a.

- solche, die ,,Dienste" betreffen ,,einschließlich der einschlägigen Verwaltungsvor-
schriften, deren Beachtung rechtlich oder de facto für das Inverkehrbringen, die
Erbringung eines Dienstes (...) in einem Mitgliedstaat oder in einem großen Teil
dieses Staates verbindlich lst" sowie

- ,,die Rechts- und Venryaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten", mit denen die
,,Erbringung oder Nutzung eines Dienstes verboten,' wird.

,,Dienst" ist dabei definiert als ,,eine Dienstleistung der InformatÍonsgesellschaft, d. h. jede
in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eínes
Empfängers erbrachte Dienstleistung" (Artikel 1 Nr. 2 RL 9g/34/EG).

Bei der Veranstaltung und Vermittlung von Gläcksspielen im Internet handelt es sich um
eine solche entgeltliche, lndividuell abgerufene und elektronisch im Fernabsatz erbrachte
Dienstleistung, mithin um einen ,,Dienst" lm Sinne von Artikel 8 Abs. 1 Unterabs, 1

RL 98/34iËG. Durch das Zustimmungsgesetz in Artikel 1 des Entwurfs des Niedersächsi-

' Gegenstand der Entwurf des Staatsvertrages. Zwischenzeit-
. li.h ist der.S dosländer geschlossen worden.

uas anwaltll lem mit dem Sinn und Zweck der Richtlinie (,,1n-
formationsfu
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schen Gesetzes zur Umsetzung des Staatsvertrages zum Glückspielwesena in Verbin-
dung mit $ 4 Abs. 4 GlüStV wird dem Einzelnen die Erbringung eines bestimmten Diens-
tes, nämlich das Veranstalten und Vermitteln von Internet-Glücksspielen, verboten, Aus
dem Staatsvertrag folgt dieses Verbot für den Einzelnen noch nicht. Dieser bindet ledig-
lich die vertragsschließenden Länder. Dem einzelnen Veranstalter oder Vermítiler von tn-
ternet-Glticksspielen wird sein Tun erst durch das Zustimmungsgesetz in Verbindung mit
$ 4 Abs. 4 GliJStV verboten, da erst mit der Verkändung des Zustimmungsgesetzes der
innerstaatliche Rechtsanwendungsbefehl erteilt und der lnhalt des Staatsvertrages unmit-
telbar geltendes Landesrecht wird (vgl. Neumann, Die Niedersächsische Verfassung,
3. Auff., Artikel 35 Rn. 21, dazu auch ausführlích das dem Auftrag belgefügte anwalfliche
Gutachten).

Dass neben dem Staatsvertrag die Zustimmungsgesetze der Notifizierung bedüfen, ent-
spricht auch dem Sinn und Zweck der Richtlinie, Die Notifizierung von Vorschriften betref-
fend ,,Dienste" dient der Beurteilung der Frage, ob Hemmnisse für die Ausllbung der
Dienstleistungsfreiheit im Sínne von Artikel4g EG-Vertrag entstehen können bzw. ob die
geplante EÍnschränkung gerechtfertigt werden kann. Die umfassende Beurteilung der
BinnenmarktreJevanz eíner Vorschrift kann aber allein auf der Grundlage des Staatsver-
trages nlcht erfolgen; dazu muss die Kommission nicht nur den abstrakten Inhalt der
Norm (',Verbot von lnterneþGlücksspielen"), sondern auch den Kreis der Normadressaten
kennen.

Selbst wenn man das Zustimmungsgesetz nicht unmittelbar als ,,technische Vorschrift, im
Sinne des Artikels 8 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 98i34/EG ansehen wollte, so folgt die Ver-
pflichtung zur NotifÍzierung jedenfalls aus ArtikelS Abs. 1 unterabs. 2 RL gg/34/EG, wo-
nach die ',hauptsächlichen und unmittelbar betroffenen grundlegenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften" im Wortlaut zu übermltteln sind, ,werìn deren Worgaut fi¡r die Beur-
teilung der Tragweite des Entwurfs einer technischen Vorschrift notwendig ist,,. Die (räum-
liche) Tragweite des Internet-Gfiicksspielverbots lëisst sich filr díe Kommission aber nur
mit Hilfe der Zustimmungsgesetze der Lånder erfassen, insbesondere da für das tnkraft-
treten des Staatsvertrages nicht die Ratifikation aller Länder erforderlich ist (vgl. g 29
Abs. 1 GlüStV) und das lnternelGlücksspielverbot auch nur in einem Teil der Bundesre-
publík gelten kónnte,5

b) Die Notifizierungspflicht ergibt sich darilber hinaus aus einzelnen Ausführungsrege-
lungen zum lnternet-Glücksspielverbot, und zwar aus Artikel 2 s 2g Abs, 1 Nr, 3 des Ent-
wurfs des Niedersächsischen Gesetzes zur Umsetzung des Staatsvertrages zum Glück-
spielwesen, der das lnternet-Glücksspielverbot um einen entsprechenden Ordnungs-
widrigkeitentatbestand ergänzt, sowie aus Artikel 2 S 29 des Gesetzentwurfs, mit dem von
der durch $ 25 Abs. ô GluStV eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht werden so¡. firr

a 
Stand: 13. Juti 2007; dem Landtag übersandt untêrdem 23, Ju[ 2007,- Siehe das ebenfalls lhnen unter dem Zeichen 8u8g'tto71}-szerstattete Gutachten vom 27.Juni 2007.
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einen Übergangszeitraum Ausnahmen vom lnternet-Glücksspielverbot zuzutassen. Bei
diesen Regelungen handelt es sich um Vorschriften im Sinne des Artikels 1 Nr. 11

RL 98/34/EG, ,,deren Beachtung rechtlich oder de facto für das Inverkehrbringen, die
Erbringung eines Dienstes (...) in einem Mitgliedstaat oder in einem großen Teil dieses
Staates verbindlich ist", mÍthin um eine technische Vorschrift im Sinne von Artikel I Abs. I
Unterabs. 1 RL 98/34iEG.

Schließlich gilt auch hier, dass die Notifizierungspflicht, wenn nicht aus der Eigenschaft
als ,,technische Vorschrift', so doch jedenfalls aus Artikel I Abs. 1 Unterabs. 2
RL 98/34/EG folgt, da es sich bei den Ausführungsregelungen um Rechtsvorschriften
handeft, die in einem unmittelbaren Regelungskontext zum staatsvertraglichen Internet-
Glücksspielverbot stehen und deren Wortlaut für die Beurteilung der (insbes, sachlichen)
Tragweite des I nternet-Glficksspielverbots notwend i g ist,

ll. Für die Frage der,,stillhaltefrist" heißt dies Folgendes: Da es sÍch nach der von uns
vertretenen Auffassung sowohl bei dem Zustimmungsgesetz als auch bei den o. g. Aus-
führungsregelungen um ,,technische Vorschriften" handelt, gilt gemäß Artikel g Abs. 1

RL 98i34/EG eine dreimonatige Stillhaltefrist, gerechnet ab dem Eingang der Mitteilung
bei der Kommission, während derer die ,nAnnahme" der Vorschriften unzulässig ist. Für
den Fall, dass die Kommission während dieser drei Monate eine ausführliche Stellung-
nahme abgibt, verlängert sich die Frist gemäß Artikel I Abs, Z, 3. Spíegelstrich
RL 98/34/EG um einen weiteren Monat auf insgesaml vier Monate ab Eingang der Mittei-
lung bei der Kommission.

Geht man hingegen davon aus, dass das Zustimmungsgesetzbzw. die Ausführungsrege-
lungen als Normen des Regeh¡ngskontextes notifízierungsbedürftig sind, so dürfte im Er_
gebnis nichts anderes gelten. Denn die ,,Bezugsnormen" sind nach Artikel g Abs, I Un-
terabs' 2 RL 98/34/EG ,,gleich2eitig" mit der notifizierungsbedürftigen ,,Hauptnorm,, mitzu-
teilen' Die fraglichen Regelungen wurden bisher aber gar nicht mitgeteilt. Es ist also da-
von auszugehen, dass der Lauf der ,,Stillhaltefrist" erst beginnt, wenn die mitteilungsbe-
d ürftigen Vorschriften vollständig vorlieg en,

lll. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass nicht nur die Entwürfe von technischen Nor-
men der Kommission zu notifizieren sind, sondern dass nach Artikelg Abs, 3
RL 98/34lEG auch der endgilttige worflaut,,unverzüglich" mitzuteilen ist.

Sehr geehrter Herr Bode, wir hoffen, dass lhnen die oben ausgeführten Darlegungen von
Nutzen sein können. Falls Sie noch ergänzende Prüfungen wünschen, geben Sie uns
doch bitte Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen

trn Auffage-__:r

'// u




